
Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Grundlage aller 
Verkäufe von Sand, Kies, Transportbeton oder aus solchen oder 
ähnlichen Grundstoffen bestehenden Produkten. Dies gilt auch 
dann, wenn wir uns bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf 
sie berufen, es sei denn, der Käufer ist kein Kaufmann im Sinne des 
HGB (Handelsgesetzbuch). Abweichende Regelungen oder Verein-
barungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

1. Angebot
Ein Angebot ist für uns unverbindlich, falls nicht etwas an-

deres vereinbart worden oder die Lieferung erfolgt ist. Für die 
Auswahl der richtigen Sorte bzw. Angabe aller erforderlichen 
Betoneigenschaften sowie der richtigen Mengen ist der Käufer 
verantwortlich.

2.Lieferung und Abnahme
a. Die Auslieferung erfolgt bei Abholung im Werk, ansonsten an 

der vereinbarten Stelle. Wird die vereinbarte Stelle auf Wunsch des 
Käufers nachträglich geändert, so trägt der Käufer alle dadurch 
entstehenden Kosten.

b. Wir sind bemüht, vom Käufer gewünschte oder angegebene 
Leistungszeiten einzuhalten. Von uns nicht zu vertretende Umstän-
de, die uns die Ausführung übernommener Aufträge unmöglich ma-
chen, verzögern oder erschweren, berechtigen uns, die Lieferung 
oder Restlieferung um die Dauer der Behinderung  hinauszuschie-
ben oder vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Nicht 
zu vertreten haben wir z.B. höhere Gewalt, behördliche Eingriffe, 
Unruhen, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, durch politische 
oder wirtschaftliche Verhältnisse bedingte Arbeitsstörungen, Man-
gel an Roh- und Betriebsstoffen, Transportverzögerungen durch 
Verkehrsstörung und unabwendbare Ereignisse, die bei uns, unse
ren Vorlieferern oder in fremden Betrieben eintreten, von denen die 
Aufrechterhaltung unseres Betriebes abhängig ist. In jedem Fall ist 
der Auftraggeber unverzüglich über den Hintergrund zu unterrich-
ten. Für die Folgen unrichtiger und unvollständiger Angaben bei 
Abruf haftet der Auftraggeber, Übermittlungsfehler gehen zu seinen 
Lasten.

Bei Lieferung an die vereinbarte Stelle muss das Trans
portfahrzeug diese ohne jegliche Gefahr erreichen und wieder 
verlassen können. Dies setzt einen ausreichend befestigten, mit 
schweren Lastwagen unbehindert befahrbaren Anfuhrweg voraus. 
Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, so haftet der Auftraggeber 
für alle daraus entstehenden Schäden, ohne Rücksicht auf sein 
Verschulden. Das Entleeren muss unverzüglich, zügig (1 cbm in 
höchstens 5 Minuten) und ohne Gefahr für das Fahrzeug erfol-
gen. Für jede darüber hinausgehende angebrochene 1/4 Stunde 
müssen wir uns die Berechnung von Standgeld nach den gültigen 
Sätzen in unserer Preisliste vorbehalten. Ist der Käufer Kaufmann 
im Sinne des HGB, so gelten die den Lieferschein unterzeichnen
den Personen uns gegenüber als zur Abnahme des Betons und zur 
Bestätigung des Empfangs bevollmächtigt sowie unser Lieferver
zeichnis durch Unterzeichnung des Lieferscheins als anerkannt. Bei 
verweigerter, verspäteter, verzögerter oder sonst sachwidriger Ab-
nahme hat uns der Auftraggeber, unbeschadet seiner Verpflichtung 
zur Zahlung des Kaufpreises, zu entschädigen, es sei denn, 
Verweigerung oder Verspätung beruhen auf Gründen, die wir zu 
vertreten haben. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuld-
ner für ordungsgemäße Abnahme der Lieferung und Bezahlung des 
Kaufpreises. Wir leisten an jeden von Ihnen mit Wirkung für und 
gegen alle. Sämtliche Auftraggeber bevollmächtigen einander, in 
allen den Verkauf betreffenden Angelegenheiten unsere rechts
verbindlichen Erklärungen anzunehmen.

c. Hat der Käufer Anspruch auf Ersatz eines Verzugsschadens, 
beschränkt sich dieser bei leichter Fahrlässigkeit des Verkäufers 
auf höchstens 5% des vereinbarten Kaufpreises. Will der Käufer 
darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten und/oder Schadensersatz 
statt der Leistung verlangen, muss er dem Verkäufer eine ange-
messene Frist zur Lieferung setzen. Hat der Käufer Anspruch auf 
Schadensersatz statt der Leistung, beschränkt sich der Anspruch 
bei leichter Fahrlässigkeit auf höchstens 10% des vereinbarten 
Kaufpreises. Ist der Käufer eine juristische Person des öffentli-
chen Rechts, ein öffentlich rechtliches Sondervermögen oder ein 
Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner 
gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt, 
sind Schadenersatzansprüche bei leichter Fahrlässigkeit ausge-
schlossen. Wird dem Verkäufer, während er in Verzug ist, die Liefe-
rung durch Zufall unmöglich, so haftet er mit den vorstehend ver-
einbarten Haftungsbegrenzungen. Der Verkäufer haftet nicht, wenn 
der Schaden auch bei rechtzeitiger Lieferung eingetreten wäre.

d. Wird ein verbindlicher Liefertermin oder eine verbindliche Lie-
ferfrist überschritten, kommt der Verkäufer bereits mit Überschrei
ten des Liefertermins oder der Lieferfrist in Verzug. Die Rechte des 
Käufers bestimmen sich dann nach Ziffer c. Sätze 3 bis 6 dieses 
Abschnitts.

3. Gefahrenübergang
Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Ver-

schlechterung des Betons geht bei Abholung mit der Verladung 
im Werk auf den Auftraggeber über. Bei Lieferung nach Außer
halb des Werkes geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und 
der zufälligen Verschlechterung des Betons auf den Auftraggeber 
über, sobald das Fahrzeug an der Anlieferstelle eingetroffen ist. 
Verläßt das Fahrzeug die öffentliche Straße, um die Anlieferstelle 
zu erreichen, geht die Gefahr auf den Auftraggeber über, sobald es 
die öffentliche Straße verlassen hat.

4. Gewährleistung
Wir gewährleisten, dass die Betone unseres Betonverzeichnisses 

oder sonstige von uns gelieferte Materialien nach den geltenden 
Vorschriften hergestellt, überwacht und geliefert werden. Bean-
standungen s|nd sofort nach erfolgter Übergabe schriftlich zu erhe-
ben. Unsichtbare Mängel sind unverzüglich nach Sichtbarwerden, 
spätestens jedoch innerhalb von 3 Monaten zu rügen. Probewürfel 
gelten nur dann als Beweismittel für die Güte, wenn sie in Gegen-
wart eines von uns dazu besonders Beauftragten vorschriftsmäßig 
hergestellt und behandelt worden sind. Bei nicht form- und/oder 
nicht fristgerechter Rüge gilt die Lieferung als genehmigt. Glei-
ches gilt, wenn der Auftraggeber oder die zur Abnahme als be-
vollmächtigt geltende Person unseren Beton mit Zusätzen, Wasser, 
mit Transportbeton anderer Lieferanten oder mit Baustellenbeton 
vermengt oder sonst verändert oder vermengt oder sonst ver-
ändert oder verzögert abnimmt. Hat der Verkäufer aufgrund der 
gesetzlichen Bestimmungen nach Maßgabe dieser Bedingungen 
für einen Schaden aufzukommen, der leicht fahrlässig verursacht 
wurde, so haftet der Verkäufer beschränkt. Die Haftung besteht nur 
bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten und ist auf den bei 
Vertragsabschluss vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt. 
Diese Beschränkung gilt nicht bei Verletzung von Leben, Körper 
und Gesundheit. Unabhängig von einem Verschulden des Verkäu-
fers bleibt eine etwaige Haftung des Verkäufers bei arglistigem Ver-
schweigen des Mangels aus der Übernahme einer Garantie oder 
eines Beschaffungsrisikos und nach dem Produkthaftungsgesetz 
unberührt.

Die Haftung wegen Lieferverzuges ist in Abschnitt 2 abschlie-
ßend geregelt. Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der 
gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Betriebsangehörigen 
des Verkäufers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verur-
sachte Schäden. Ansprüche des Käufers wegen Sachmängeln 
verjähren in einem Jahr ab Ablieferung der Ware an den Käufer.

Etwaiges Fördern unseres Transportbetons auf der Baustelle ist 
nicht Gegenstand dieses Kaufvertrags auch für Vermitteln von För-
dergeräten und/oder deren Einsatz stehen wir in keiner Weise ein.

5. Sicherungsrechte
Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher 

Forderungen, die wir gegen den Käufer haben, unser Eigentum. 
Der Käufer darf unsere Ware weder verpfänden noch sicherungs-
übereignen. Jedoch darf er sie im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
weiterverkaufen oder -verarbeiten, es sei denn, er hätte den An-
spruch gegen seinen Vertragspartner bereits im voraus einem 
Dritten wirksam abgetreten oder ein Abtretungsverbot vereinbart. 
Für den Fall, dass der Käufer unsere Ware zusammen mit anderen 
uns nicht gehörenden Waren oder aus unserem Beton hergestell-
te, neue Sachen verkauft, oder unsere Ware mit einem fremden 
Grundstück oder einer fremden beweglichen Sache verbindet, 
vermengt oder vermischt und er dafür eine Forderung erwirbt, 
die auch seine übrigen Leistungen deckt, tritt er uns schon jetzt 
wegen der gleichen Ansprüche auch diese Forderungen mit al-
len Nebenrechten in Höhe des Wertes unserer Ware im Rang vor 
dem restlichen Teil der Forderungen ab. Gleiches gilt in gleichem 
Umfang für seine etwaigen Rechte auf Einräumung einer Siche-
rungshypothek aufgrund der Verarbeitung unseres Betons wegen 
und in Höhe unserer gesamten offenstehenden Forderungen. Wir 
nehmen die Abtretungserklärungen des Käufers hiermit an. Auf 
unser Verlangen hat uns der Käufer diese Forderungen einzeln 
nachzuweisen und Nacherwerbern die erfolgte Abtretung bekannt 
zugeben mit der Aufforderung, bis zur Höhe der Ansprüche nach 
Abs. 1 Satz 1 an uns zu zahlen. Wir sind berechtigt, jederzeit auch 
selbst die Nacherwerber von der Abtretung zu benachrichtigen und 
die Forderungen einzuziehen. Wir werden indessen von diesen 
Befugnissen keinen Gebrauch machen, und die Forderungen nicht 
einziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen ord-
nungsgemäß nachkommt.

Für den Fall, dass der Käufer an uns abgetretene Forderungsteile 
einzieht, tritt er uns bereits jetzt seine jeweilige Restforderung in 
Höhe dieser Forderungsteile ab. Der Anspruch auf Herausgabe 
der eingezogenen Beträge bleibt unberührt. Der Käufer darf sei-
ne Forderungen gegen Nacherwerber weder an Dritte abtreten 
noch verpfänden noch mit Nacherwerbern ein Abtretungsverbot 

vereinbaren. Bei laufender Rechnung gelten unsere Sicherungen 
als Sicherung der Erfüllung unserer Saldoforderung. Der Käufer 
hat uns von einer Pfändung oder jeder anderen Beeinträchtigung 
unserer Rechte durch Dritte unverzüglich zu benachrichtigen. Er 
hat uns alle für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu über-
geben und uns zur Last fallende Interventionskosten zu tragen. Der 
Wert unserer Ware im Sinne der Ziffer 6 entspricht dem in der 
Rechnung ausgewiesenen Kaufpreis. Auf Verlangen des Käufers 
werden wir die uns zustehenden Sicherungen insoweit freigeben, 
als deren Wert die Forderungen in Abs. 1 Satz 1 um 20 % über-
steigt.

6. Gleitklausel
Sollten sich Zement-, Zusatzstoffe-, Fracht- und Energiepreise 

während eines laufenden Auftrages erhöhen, sind wir gezwungen 
die Mehrkosten weiterzuberechnen.

7. Preis- und Zahlungsbedingungen
Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere zum Zeit-

punkt  des  Vertragsschlusses aktuellen Preislisten. Sie sind Teil 
unserer allg. Geschäftsbedingungen. Preise frei Entladestelle gel
ten bei Abnahme voller Ladung, normal befahrbarer Straße und 
Baustelle sowie sofortiger Entladung bei Ankunft. Für Lieferung 
außerhalb der normalen Geschäftszeit oder in der kalten Jah-
reszeit erheben wir einen angemessenen Aufschlag. Für Kleinst-
mengen berechnen wir einen Frachtaufschlag von mindestens 5 
cbm. Grundsätzlich sind unsere Rechnungen innerhalb von 30 
Tagen nach Rechnungsdatum netto zahlbar. Auf Transportkosten 
können keine Nachlässe gewährt werden. Ausnahmen bedürfen 
der schriftlichen Vereinbarung. Deren ungeachtet werden unsere 
sämtlichen Forderungen – auch bei Stundung – sofort fällig, sobald 
der Auftraggeber mit der Erfüllung anderer Verbindlichkeiten uns 
gegenüber in Verzug gerät, uns weniger kreditwürdig erscheint, 
seine Zahlungen einstellt oder über sein Vermögen das Vergleichs- 
oder Insolvenzverfahren eröffnet wird. Wir selbst sind alsdann nach 
unserer Wahl berechtigt, die gelieferte Ware zurückzufordern, wei
tere Lieferungen von Vorauszahlung oder Sicherheitsleistungen 
abhängig zu machen, Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu 
verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten. In jedem Fall erlö-
schen alle Rechte auf Rabatte oder sonstige preisliche Vergünsti
gungen. Mängelrügen des Auftraggebers beeinflussen weder die 
Zahlungspflicht noch die Fälligkeit. Der Auftraggeber verzichtet 
darauf, irgend ein Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen. Bei 
Überschreitung des Zahlungsziels sind wir berechtigt, ohne beson-
dere Inverzugsetzung ab Fälligkeit Verzugszinsen in Höhe der uns 
berechneten Bankzinsen, mindestens jedoch in Höhe der gesetzl. 
Verzugszinsen sowie Ersatz unseres sonstigen Verzugsschadens 
zu verlangen. Scheck und Wechsel nehmen wir nach vorheriger 
Vereinbarung und auch dann nur zahlungshalber, sowie für uns 
Kosten und Spesen frei an. Es steht uns frei, Wechsel jederzeit 
vor Verfall auch ohne Begründung zurückzugeben und Barzahlung 
zu verlangen. Der Auftraggeber darf mit Gegenansprüchen, gleich 
welcher Art, nicht aufrechnen. Er ist aber damit einverstanden, 
dass wir schon jetzt, auch bei unterschiedlicher Fälligkeit, gegen 
solche Ansprüche aufrechnen, die er gegen uns, unsere Schwes
tergesellschafter oder gegen sonst verbundene Gesellschaften hat. 
Reicht die Erfüllungsleistung des Auftraggebers nicht aus, um un-
sere sämtlichen Forderungen zu tilgen, so bestimmen wir auch bei 
deren Einstellung in laufende Rechnung – auf welche Schuld die 
Leistung angerechnet wird.

8. Baustoffüberwachung
Um die Güteüberwachung durch die Techn. Universität jederzeit 

zu ermöglichen, ist dem Mitarbeiter des Materialprüfamtes der 
Technischen Hochschule München zum Zwecke der Güteüberwa-
chung Zutritt zu den belieferten Baustellen zu gewähren.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für die Lieferung ist unser Lieferwerk oder der ver-

einbarte Lieferort. Erfüllungsort für die Zahlung ist der Sitz unserer 
Verwaltung.

Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitig-
keiten ist, wenn der Besteller Kaufmann ist, eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sonder
vermögen ist, die Klage bei dem Gericht zu erheben, welches für 
unseren Hauptsitz zuständig ist. Dies ist Augsburg. Wir sind auch 
berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers zu klagen.
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